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Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 005 373 
Studiengang: Sportmanagement, B.A. 
Hochschule: Hochschule Koblenz 
Studienort/e: Remagen 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Die Hochschule stellt sicher, dass eine systematische organisatorische, inhaltliche und vertragliche 
Verzahnung der Lernorte Hochschule und Betrieb stattfindet. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
inhaltliche Verzahnung systematisch Rahmen des Curriculums angelegt ist. Die Verzahnungselemente 
müssen in geeigneter Form in den Studiengangsunterlagen verankert werden und den Wechsel von 
Studien- und Praxisphasen abbilden. Alternativ ist von einer Verwendung des Profilmerkmals "dual" 
auch und gerade in der Außendarstellung zukünftig abzusehen (§ 12 Abs. 6 HSchulQSAkkrV RP). 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Antrag auf Fristverlängerung 

Dem Antrag auf Fristverlängerung für die Auflagenerfüllung vom 30.07.2021 wird nicht stattgegeben. 

Antrag auf Feststellung der Auflagenerfüllung 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Begründung zum Antrag auf Frsitverlängerung 

Die Hochschule legt in ihrem Antrag auf Verlängerung der Auflagenfrist um 12 Monate dar, dass der 
duale Studiengang Sportmanagement infolge der Auflage neu aufgelegt werden und eine enge 
Verzahnung der Lernorte Hochschule und Betrieb sichergestellt werden solle. Der neue Studiengang 
solle zum 01.09.2022 (WiSe 2022/23) starten. Die Auflage des bestehenden Studiengangs werde 
insofern erfüllt, dass dieser nach Start des geplanten dualen Studiengangs als nicht-duale Variante 
angeboten werde. 

Die Hochschule macht geltend, dass duale Studiengänge einen hohen Stellenwert im Angebot der 
Hochschule hätten und dies auch für die Außendarstellung bzw. das Marketing des Studiengangs von 
hoher Bedeutung sei. Allerdings würde durch die Frist der Auflagenerfüllung des bestehenden und 
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dem Start des neuen dualen Studiengangs Sportmanagement eine Lücke von 2 Semestern entstehen. 
Den bis zum Start des neuen dualen Studiengangs in den bisherigen Studiengang zu 
immatrikulierenden Studierenden solle zudem ein leichter Übergang in den neu startenden dualen 
Studiengang angeboten werden. 

Der Akkreditierungsrat weist zunächst darauf hin, dass die Erfüllung einer Auflage nicht durch eine in 
Aussicht gestellte Akkreditierung eines neu aufzulegenden Studiengangs nachgewiesen werden kann. 
Hiervon abgesehen ist auch die Begründung der Hochschule für eine Verlängerung der Frist zur 
Auflagenerfüllung nicht stichhaltig: Die Hochschule räumt selbst ein, dass der Studiengang in der 
vorliegenden Form die Anforderungen der Studienakkreditierungsverordnung an das Profilmerkmal 
dual nicht erfüllt und stellt in Aussicht, auf das Profilmerkmal zu verzichten. Dass das Programm 
dessen ungeachtet über den für die Auflagenerfüllung gewährten Zeitraum hinaus als dualer 
Studiengang angeboten und beworben werden soll, ist in keiner Weise nachvollziehbar. Das 
Erfordernis transparenter und wahrhaftiger Informationen zu dem Studienangebot einer Hochschule 
wiegt eindeutig schwerer als die Bedeutung von Marketing-Gesichtspunkten. Im Übrigen besteht für 
die in den Studiengang eingeschriebenen Studierenden Vertrauensschutz, und die Hochschule kann in 
der Außendarstellung über die geplante Umstrukturierung des Studiengangs und entsprechende 
Übergangsmöglichkeiten informieren. 

Begründung zum Antrag auf Feststellung der Auflagenerfüllung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Die Hochschule weist nach, dass sie den Studiengang Sportmanagement (B.A.) nicht mehr als dualen 
Studiengang anbietet. Die relevanten Dokumente wie die Prüfungsordnung und das Diploma 
Supplement wurden entsprechend angepasst. Ferner wird in der Außendarstellung der Studiengang 
nicht mehr als dual beworben (https://www.hs-koblenz.de/wiso/spm/360-sportmanagement; 
Zugriffsdatum 04.09.2023). 

Die Auflage ist erfüllt. 


